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Koordinaten
Mag. iur. RITTER Gernot, LL.M. (IT-Recht)

Ausbildung: Sprachenzweig Gymnasium mit Informatik, Jus-Studium, IT-Recht-Studium, 
Steuerberaterprüfung

Werdegang: Gerichtsjahr in Strafrechts- & Insolvenzrechtssachen, internationale Tätigkeit in 
transnationalem Konzern 

Status Quo: selbständiger Steuerberater,
Mitglied des Fachsenats für Datenverarbeitung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder,
Landesvizepräsident der KWT Bgld

Kanzlei Ritter, Brauner & Partner in Neusiedl am See
- 14 mitarbeitende Team-Mitglieder

davon 4 SteuerberaterInnen, 2 geprüfte BilanzbuchhalterInnen, 3 diplomierte PersonalverrechnerInnen, 3 

diplomierte BuchhalterInnen

- Klientel: Gründer; von KMU aller Branchen bis hin zu WP-pflichtigen Gesellschaften mit > 50 MEUR Umsatz p.a.
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Agenda
I. Ablauf einer Prüfung durch das Finanzamt

1. Arten der Prüfungen 
2. Ablauf einer Außenprüfung (BP)
3. Pflichten und Rechte in der BP
4. Inhaltliche Schwerpunkte einer BP – wie und was wird geprüft
5. Moderne Prüfungstechniken
6. Schlussbesprechung

II. Resumee & Ausblick
1. Trends bzw. jüngste Entwicklungen
2. Empfehlungen

III. Der Blick aufs Ganze
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§§ ohne Quellenhinweis betreffen die BAO



Ablauf einer Prüfung / Arten der Prüfungen I

• Außenprüfung = eine Prüfung „aller für die Erhebung von Abgaben bedeutsamen tatsächlichen 
und rechtlichen Verhältnisse“. 
Sie kann von der Abgabenbehörde bei jedem, der

• zur Führung von Büchern,

• zur Führung von Aufzeichnungen oder

• zur Zahlung gegen Verrechnung

• verpflichtet ist, 

vorgenommen werden.

• Umsatzsteuer-Sonderprüfungen (USo) bzw. UVA-Prüfungen: Prüfungen zur zeitnahen Kontrolle 
der Umsatzsteueraufzeichnungen; Richtigkeit der Besteuerungsgrundlagen der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen (UVA) wird geprüft, oft iZshg mit MIAS – Kontrollmitteilung

• Gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben (GPLA) - Für die GPLA gelten als einheitliches 
Verfahrensrecht die einschlägigen Bestimmungen der BAO. Prüfung aller  alle lohnabhängigen 
Abgaben idR durch ein Prüforgan entweder der Finanzverwaltung oder der Sozialversicherung.
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Ablauf einer Prüfung / Arten der Prüfungen II

• Erhebung:  dient der Feststellung einzelner Sachverhalte, die für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind. Dabei werden 
Informationen gesammelt; eine Erhebung kann bei jedem (jeder Person, jedem Betroffenen) durchgeführt werden.

• Nachschau: dient auch der Feststellung einzelner Sachverhalte für Zwecke der Abgabenerhebung. Dabei können von den 
Organen der Abgabenbehörde Grundstücke, Gebäude und Betriebe betreten und besichtigt werden. 
Eine Nachschau kann bei allen Personen gehalten werden, die zur Führung von Büchern oder Aufzeichnungen verpflichtet 
sind, bei anderen, wenn gegen sie vermutlich ein Abgabenanspruch besteht, der sonst nicht festgestellt werden kann.
Die Nachschau darf nur in einem den Abgabepflichtigen betreffenden Verfahren durchgeführt werden: es ist ein 
schriftlicher Auftrag erforderlich und über das Ergebnis ist eine Niederschrift aufzunehmen !

• Liquiditätsprüfung:
- Vor allem bei Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten (Ansuchen um Zahlungserleichterung (Stundungen, 
Ratengesuche)
- Festgestellt werden soll, inwieweit das Unternehmenskonzept und strukturändernde Maßnahmen zu einer Verbesserung 
der Zahlungsmöglichkeiten des Unternehmens führen können. 
- Die Anregung zur Prüfung erfolgt meist durch die Abgabensicherung des Finanzamtes.

• Prüfung von Gebühren, Verkehrssteuern und Glückspielabgaben

• Prüfung nach § 99 Abs 2 Finanzstrafgesetz - großer Unterschied: in dieser Prüfung hat der Geprüfte die Rechtstellung 
eines Beschuldigten, sodass er zu keiner Aussage gezwungen werden kann (wenn er sich dadurch selbst belasten würde)
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Ablauf einer BP / Zeitpunkt, Verschiebung, Prüfungsort

• Ankündigung mindestens eine Woche vor Prüfungsbeginn (idR telefonisch bei 
WT), kürzer bei Einvernehmen oder bei Vermutung dass der Prüfungszweck durch 
eine vorherige Ankündigung vereitelt würde

• Wenn Zeitpunkt für Abgabepflichtigen unpassend (Saison, Urlaub, 
Organisationsumstellungen,…) dann bei  „berücksichtigungswürdigen“ Gründen 
Verschiebung möglich (kein formelles Rechtsmittel) 

• Betriebsprüfung grundsätzlich im Betrieb des Abgabepflichtigen – wenn nicht 
möglich (zB Platzmangel oder sonstiges Infrastrukturdefizit) wird zum 
Steuerberater ausgewichen

• Abhängig vom Umfang der Unterlagen oder deren elektronischer 
Übermittlungsmöglichkeit durchgehende Prüfung vor Ort selbst bei 
Großbetrieben nicht immer erforderlich
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Ablauf einer BP / Prüfungsvorbereitung durch Prüfer

• Vor Prüfungsbeginn macht sich der Betriebsprüfer ein Bild aus den ihm zur 
Verfügung stehenden Daten, insbes. 
• Elektronische Daten (im BRZ gespeichert, etwa Betriebskategorie, steuerliche Vertretung) 

• Veranlagungsakt (Steuererklärungen der vergangenen Jahre, Bilanzen, Berichte vorheriger 
BP)

• Internet und öffentliche Datenbanken wie das Firmen- oder Grundbuch für seine Recherchen 
zur Verfügung.

• Tendenz zur Wirtschaftlichkeit in der Finanzverwaltung: mehr Betriebe mit 
weniger Prüfern in derselben Zeit zu prüfen. Daher werden kaum mehr 
Vollprüfungen durchgeführt, sondern Schwerpunkte gesetzt (s. dazu später). 

• Besonderheit Kontrollmitteilungen (KM): werden zum Unternehmen gesammelt -
meist behördeninterne Mitteilungen über Geschäftsvorfälle - stichprobenweise 
Prüfung, ob alle betrieblichen Vorgänge auch in den Aufzeichnungen korrekt 
verbucht wurden
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Ablauf einer Prüfung / Pflichten und Rechte

• Aufbewahrungspflicht (Bedeutung 

• Offenlegungs- und Mitwirkungspflicht

• Wahrheitspflicht (§ 119 BAO; Ausnahme bei Prüfungen nach Finanzstrafrecht)

• Recht auf Akteneinsicht
• Im Abgabenverfahren hat der Abgabepflichtige das Recht, Einsicht in Akten zu nehmen, deren Kenntnis

• zur Geltendmachung oder Verteidigung seiner abgabenrechtlichen Interessen oder

• zur Erfüllung seiner abgabenrechtlichen Pflichten

erforderlich ist. 

• Auch Abschriften bzw Fotokopien der Akten dürfen gemacht werden; auch in den Arbeitsbogen des Betriebsprüfers

• Von der Einsicht ausgeschlossen: zB Beratungsprotokolle, Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke, deren Einsichtnahme eine

Schädigung berechtigter Interessen dritter Personen herbeiführen würde (zB die Verletzung von Betriebsgeheimnissen).

• Gegen ablehnenden Bescheid ist keine Berufung möglich (verfahrensleitend)

• Manduktionspflicht der AbgBeh nur bei unvertretenem Abgabepflichtigen

• Glaubhaftmachung: in Erfüllung der Offenlegungspflicht (§ 119) ist zur Beseitigung von Zweifeln der Inhalt 
der Anbringen zu erläutern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen. Kann ein Beweis nach 
den Umständen nicht zugemutet werden, so genügt die Glaubhaftmachung.
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Ablauf einer Prüfung / Was wird geprüft / Schwerpunkte 
allgemein

• Gegenüberstellung von Bilanzdaten und Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung des 
Prüfungszeitraumes:  außergewöhnliche Sachverhalte und auffallende betragsmäßige Abweichungen 
zwischen den einzelnen Jahren ? 
-> Erfahrung des Prüfers spielt eine wesentliche Rolle (Branchenerfahrung)

• Anstoß „von außen“:
 der Nachbar,

 ein unzufriedener Kunde/Lieferant,

 steuerrechtliche Diskussion über ein bestimmtes Thema in den Medien,

 Entscheidung des VwGH oder EuGH für die Klärung einer bisher unsicheren Rechtslage sorgt,

 finanzinterne Diskussionen bringen Anregung für bestimmte Positionen,

 …
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Ablauf einer Prüfung / Was wird geprüft / Schwerpunkte 
Umsatzsteuer [exemplarisch]
• Verprobung der Umsätze mit Blickrichtung auf die vollständige Erfassung der getätigten Umsätze in den 

Aufzeichnungen

• Einhaltung formeller Erfordernisse des Umsatzsteuergesetzes, wie beispielsweise 
das Vorliegen ordnungsgemäßer Rechnungen im Sinne des § 10 UStG oder 
das Vorhandensein ordnungsgemäßer Ausfuhrnachweise

• Richtige Abgrenzung gemischter Aufwendungen, also ob für privat veranlasste Teile von Aufwendungen die 
nicht abzugsfähige Vorsteuer ausgeschieden worden ist

• Behandlung der Vorsteuer im Zusammenhang mit nicht vorsteuerabzugsberechtigten Personenkraftwagen

• Vorsteuerberichtigung bei Änderung der Verhältnisse für den Vorsteuerabzug (zB bei unecht befreiten 
Grundstücksumsätzen) – Beobachtungszeitraum bis zu 20 Jahre !
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Achten Sie auf die 
richtige Form !



Ablauf einer Prüfung / Was wird geprüft / Schwerpunkte 
Einkommen- u. Körperschaftsteuer [exemplarisch]

• Fremdübliche Gestaltung von Verträgen mit nahen Angehörigen

• Abgrenzung zwischen privaten und betrieblichen Aufwendungen, vor allem im Zusammenhang mit gemischt 
genutzten Wirtschaftsgütern (vor allem Pkw und Gebäude)

• Werbeaufwendungen (Einladungen, Weihnachtsgeschenke etc) und Angemessenheit von bestimmten 
Aufwendungen und Abgrenzung zu Repräsentationsaufwendungen

• Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

• Bewertung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens (Vorräte an Rohstoffen und Handelswaren, Halb-und 
Fertigerzeugnisse)

• Provisionszahlungen und zugekaufte Fremdleistungen

• Vollständige Erfassung der Einnahmen (entspricht der Verprobung der Umsätze), Verprobung des offiziellen 
Einkommens im Verhältnis zu privaten Ausgaben und Kreditrückzahlungen (Geldflussrechnung) 
Originalaufzeichnungen (zB Inventur, Fahrtenbücher) 

• Gesellschaft (GmbH oder AG) in Bezug auf
• Fremdüblichkeit der Gestaltung

• Fremdübliche Bewertung von Leistungen

• Gesellschafterverrechnungskonten

• Verdeckte Gewinnausschüttungen
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Ablauf einer Prüfung / Was wird geprüft / Schwerpunkte 
branchenbezogen

• Gaedke/Hübner/Staudinger/Vojta, 5.2 Branchenbezogene Schwerpunkte einer Steuerprüfung 
(Berufsgruppen-ABC)

• „Predictive Analytics BP“ bzw. „…GPLA“ – siehe nächste Folie
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Ablauf einer Prüfung / Wie wird geprüft / moderne
Prüfungstechniken  
• Analyse Umsatzerlöse: Ziel ist es, nicht erfasste oder zu niedrig erfasste Erlöse, willkürliche (erfundene) 

Tageslosungen oder gar das Auslassen einzelner Geschäftsfälle zu entdecken. Mit Hilfe statistischer 
Überlegungen und Elementen der Wahrscheinlichkeitsrechnung sollen Unregelmäßigkeiten entdeckt 
werden. Es erfolgen etwa: 
- Zeitreihenvergleiche,
- Losungsanalyse(zB auffällig oft vorkommende gleiche Losungsbeträge),
- Verfügbarkeitsanalysen von Warenvorräten im Verhältnis zu Umsätzen,
- Überprüfung von Endziffern in Bezug auf die Häufigkeit des Vorkommens in Losungen

• „Predictive Analytics BP“ … Fallauswahl und –analyse anhand von 
statistischen Prüfungserfahrungen;
„Predictive Analytics GPLA“ ebenso existent.
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Ablauf einer Prüfung / Schlussbesprechung I

• = formaler Abschluss der Betriebsprüfung (§ 149 BAO), eine oder sogar 
mehrere Vorbesprechungen möglich

• Erörterung des Prüfungsergebnisses -> Wahrung des Parteiengehörs, jedenfalls Ladung des Abgabepflichtigen und seines 
steuerlichen Vertreters

• Rechtsmittelverzicht (§ 255 BAO): Beschwerde gegen die in Folge erlassenen
Steuerbescheide nicht mehr möglich. Voraussetzung:  Mitteilung der geänderten Steuerbemessungs-
grundlagen und Höhe der zu erwartenden Steuernachzahlungen (in der Praxis oft bei 
Schätzungen und grundsätzlicher Einigung)

• Teilnahme des WT ist unbedingt anzuraten, da einzelne Feststellungen der Betriebsprüfung auch finanzstrafrechtliche Folgen 
nach sich ziehen können und daher Eingeständnisse entsprechend formuliert werden müssen. 
Verkürzungszuschlag (§ 30a FinStrG): bei Verdacht eines Finanzvergehens VKZ bei Einverständnis oder Antrag spätestens 14 
Tage nach Festsetzung der Abgabennachforderung -> damit keine Eröffnung eines Finanzstrafverfahrens

• In der Niederschrift selbst haben Sie die Möglichkeit einer Stellungnahme, zB "zur Kenntnis 
genommen" oder "Ich anerkenne die Feststellungen nur aus verfahrensökonomischen Gründen". 
Eine Verweigerung der Unterschrift ist für das weitere Verfahren selbst unbedeutend. 
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„Zusagen“ über Straffreiheit, 
Zahlungserleichterungen oder 
künftiges Festhalten an vereinbarten 
Privatanteilen sind wertlos!

Rechtsmittelverzicht nur dann 
unterschreiben, wenn sicher ist, 
dass für Sie ein günstiger Abschluss 
erreicht wurde!

Legen Sie Wert auf die schriftliche 
Dokumentation aller Besprechungen!



Ablauf einer Prüfung / Schlussbesprechung II

• Führen die berichtigten Steuerbescheide zu Nachzahlungen, so kann der Steuerpflichtige um Gewährung von 
Zahlungserleichterungen ansuchen. Voraussetzung für die Gewährung einer Zahlungserleichterung ist, dass die sofortige oder 
volle Entrichtung der Abgabe für den Abgabepflichtigen mit erheblichen Härten verbunden wäre und dass die Einbringung der 
Abgabe durch den Aufschub nicht gefährdet wird.

• ordentliches Rechtsmittel der Beschwerde: Frist zur Einbringung beträgt einen Monat nach Zustellung des Bescheides; kann 
aber aus berücksichtigungswürdigen Gründen verlängert werden. Keine Beschwerdemöglichkeit bei Rechtsmittelverzicht !

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“ 

Zudem: Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BFG > 5 Jahre !

• Finanzstrafverfahren
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Resumee & Ausblick / Erfahrungen zu einer „positiven“ 
Betriebsprüfung
• Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus -> respektvoller Umgang !

• Rasch beigebrachte, vollständige und geordnete Aufzeichnungen bringen von Beginn an einen 
Vertrauensbonus

• Wer einmal die Unwahrheit sagt… -> unerklärbare Widersprüche schaffen Misstrauen (Dokumentation!)

• In der Ruhe liegt die Kraft -> Treffen Sie keine übereilten Entscheidungen oder Aussagen

• Wer schreibt, der bleibt -> im Laufe der BP alle Diskussionen und -punkte schriftlich dokumentieren

• „Es ist nur geschäftlich, nicht persönlich“ -> Emotionen verunmöglichen sachliche Diskussionen

• „Der erfolgreiche Mensch beschäftigt sich mit den Interessen der anderen, der erfolglose und der 
gewöhnliche Mensch vorwiegend mit seinen eigenen.“ [Alfred Adler]

Denken Sie über den Tellerrand [„Das Harvard-Prinzip“]:

• Behandeln Sie Menschen und ihre Interessen (die Sachfragen) getrennt voneinander.

• Konzentrieren Sie sich auf die Interessen der Beteiligten und nicht auf ihre Positionen.

• Entwickeln Sie Entscheidungsoptionen (Auswahlmöglichkeiten) zum beiderseitigen Vorteil.

• Bestehen Sie auf der Anwendung objektiver Beurteilungskriterien (bspw. gesetzliche Regelungen, ethische Normen etc.)
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Resumee & Ausblick / Trends bzw. jüngste Entwicklungen 

• Registrierkasse –> leichtere Analysen aufgrund standardisiertem Protokoll

• Kontenregister und -einschau –> neues Druckmittel in der BP

• Automatisationsunterstützte Verarbeitung personenbezogener Daten: neuer Absatz 4 des § 114 BAO, der die 
Finanzverwaltung berechtigt, automatisationsunterstützt in eine Reihe von Registern Einsicht zu nehmen 
und sowohl die dort gewonnenen als auch darüber hinaus alle verfügbaren personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten.

ErlRV: "Die fortschreitende Digitalisierung erfordert auch in der Finanzverwaltung zunehmend softwaregestützte Analysen von Daten 
mit Predictive Analytics Methoden, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung durch Verhinderung und Aufklärung rechtswidrigen 
Verhaltens von Abgabepflichtigen wirkungsvoll durchzusetzen. Dabei hat die Finanzverwaltung insbesondere die Aufgabe, durch eine 
effiziente Datenanalyse Risikofälle für Kontroll- und Prüfungshandlungen rasch und treffsicher zu identifizieren ........... Dazu ist eine 
gesetzlich erlaubte, digitale Nutzung von Daten, über die die Finanzverwaltung im Rahmen ihres Wirkungsbereiches rechtmäßig 
verfügt, unabdingbar. Das Verarbeiten von personenbezogenen Daten soll entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur 
dann erlaubt sein, wenn der angestrebte Erfolg (die Verhinderung und die Aufklärung von abgabenrechtlichen Zuwiderhandlung) nur 
durch diese Maßnahmenbefugnis auch erreicht werden kann. …“

• Kapitalabfluss-Meldegesetz: Meldepflicht der Banken für Kapitalabflüsse > € 50.000,-

• Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz: Automatischer zwischenstaatlicher Informationsaustausch von 
Kontodaten und bestimmten Einkünften

• Informationsaustausch über bestimmte Einkünfte iSd EU-AHG: Automatischer Informationsaustausch auf 
Basis des EU-Amtshilfegesetzes 
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Kongruenz mit Vorsystemdaten ?
Lieferanten/Kundenabgleich ?
…



Resumee & Ausblick / Empfehlungen

• Verwenden Sie ein elektronisches Warenwirtschaftssystem in Kombination mit Ihrer FiBu
• Elektronisch fakturieren

• Achten Sie auf Kongruenz mit etwaigen Vorsystemen

• Benutzen Sie alle elektronischen Datenquellen zur automatisierten Erfassung Ihrer Buchungsfälle
• Überleitung von Ausgangsrechnungen

• Workflows zur Erfassung von (elektronischen) Eingangsrechnungen 

• Automatisationunterstütze Verbuchung von Bankkonten

Der Nutzen für Sie: Finanzbuchhaltung nicht bloß lästiger Zeitaufwand, sondern
ü Liquiditätsmanagement -> Achtung: Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2016 !

ü Forderungs/OP-Management

ü Trends erkennen und reagieren

• Dienstgeberbezogene Aufzeichnungen ebenso tagesaktuell halten !
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Der Blick aufs Ganze – was die Österreicher für das System 
erwirtschaften müssen

Steuertarif ab 2016
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Tarifstufe

Anzahl 
Personen je 

Stufeüber bis
Steuer-

satz

0 11.000 0% 2,6 Mio.

11.000 18.000 25% 1,4 Mio.

18.000 31.000 35% 1,8 Mio.

31.000 60.000 42% 1,0 Mio.

60.000 90.000 48% 0,2 Mio.

90.000 50% 0,1 Mio.

Gesamt 7,0 Mio.

~ 82% der lohn/einkommensteuerzahlenden ÖsterreicherInnen

~ 1765 EUR mtl. Nettoeinkommen (∑ / 14), d.s. ~ 25000 Netto p.a.
∑ Dienstgeberkosten p.a. ~ 45.000 EUR 

Quelle: BMF



Der Blick aufs Ganze – was der Staat einnimmt



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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